
, II-3 44f der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Wien, am 21. Jänner 1972 

~J. .; : ,98 ~ 1 E)5 ~. G/?1 " .. 

" '" '; ,: :l:::c"~u~~~~A~ ~:~;" , ",1";" ',' 

Prrr;'~;11 26. Jan: 1972' . ;T;:, .. 
~ 0 .. "' ....... ___ .... --..-.;. 

. ". .": 

; B. e8.ntw. or t p u ng 
• . . ... i ," ~. . .... !. 

rr, "::::-:. 

.' '. :de~ schriftlichen Anfra~eder Abgeordneten zum Nationalrat 
·,~:Maier. und Genossen .(SPÖ), Nr. 134/J, vom 1;17:o,>Dezefmb~r,1971, 
.' ,,?pE;tre:ffend Nationalpark-:"Hohe T9uern. ....:~, ... ; ,', '" "', .. 
'". , ,,' .~'.: _. I ,'l. • ; :.' .;' ." , ..... ; : .. ' ..... . '-\. ,;-. ~., ~ 

'. ~'; ',. Die 'Anfragesteller weisen darauf hirt; '.daß.die 
... '''. ..:' 

-,::'." Bund,esländer Salzburgcj'"Tirol und, Kärnten gem'eS:.nsame :An- .. ,. 
::':i>; strep.gungen~ur~ SChaf.f1?lg des Nation~lP~keslH6he T~u~rn" 

~',j':: un.t.e~.~ehlD.~no Sie, vertreten die AuffassuIlg " d'&B'es ~ot~endig 
[~:l.·.ist, '9>ß~:ßdie österro Bundesforste wirtschaftliche. Iii~ht ge-. . .. '. . . ~ :... . ,,' . ~ . . . 

nüt:z~~, ~12er.i,hnen gehörende Flächen im: Na~ionalp~kgebiet 

dem Nationalpark ins :E!igentum übertrage;noder langfri,stig 

verpacht~nö . .. . " ," ", . ,. ~ 

In ,diesem Zusammenhang richteten Ciie,unte:r:';';. 
'. 

'0- .•• zeichneten Abgeordneten an mich folgende 

"i .. ,:r !'" 

.. ,'. 

A . n, f r . a g e :. 
. . ;: ~ ~ f . 

Si!;l.d Si~'bereit, die v~~stehend aufgez~igte Notwendigkeit 

prüfen Z1,l lassen und mit der'''~beit~gemeinschflft N~tional-
par!< Hoh~ Tauern" Verhcmdlungen aufz~elimen? 

. .: . 
,~ " 

Antwort: 
. '~.\~. 

. ," 

...... Die Österro_. Bundesforste werden durch die 

Schaffung des Nationalparkes Hohe·Tauern lediglich im Land 
'. .' -. '" " .. _: 

'" ,Sal~bt:U'g betroffen und, zwar' im Bereich der Forstverwaltungen 
. I "'; . ~ . "' ..I. 

:: ~ Mitte,,:r$.ill ,: Mü.hlbach und Wald. Eine nähere Ab~renzuXl.,g. des 

. ;:: ,Geoietes~ Jst,. aber noch nipht erfolgt. , 
.: (, 

' .. '- ':Ln ,der am 21.10~'1971 zwischen d'eh Ländern.Kärnten, 

. Salzbtirg und Tirolgetroffenen Vereinbarung über dj.e:Er-
.... r.;: , ;.:" 

--
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richtung des Nationalparkes Hohe Tauern i·ln. der .~d~e,einz~:-
. ,t ." ". 

beziehenden Gebiete allgemein umsclITieben sind, ist festge-

legt, daß die genaue Abgrenzun.g des Nationalparkes in jedem 

Land im Zusammenhang mit der Erlassung der gleichfalls noch 

ausständigen Schutzvor{3cbriften erfolgenwirdo In dieser 
,_.~.~- . . ". . 

,. Ländervereinbarung i~t'-;;it'ers-=Be§i;jjfuiIt';';'daß zur Beratung 

: .. ,d.~r .L"~.n(}esregierungen .und .. Abgabe von Empfehlungen die "Na­

. tionalp'arkko~issicm 'Höh'~- Tauer~'; eingericht~t' 'wird, wObei' 
• ~ .. 1 : ;. ". ". . •. • : • '.". .' ._ '_~ . • .-.- • .. :- , 

.'Unter anderem auch di'e Cx'eneraldirekti'onde'r(5sterr,.;, Bund.,es..:. 
.. -" • "t 

forste i~ Ents8hc1ung von Experten.,in.diese Kommissi.)n einzu-

t~~Il i~f'~" Im übrigen hat·sich .vor,län~er~r Z,ei t ;d~r~~ii~u-
"', RaIDIIlenschluß vEirschiedener Institutionen und Interessenten 
." ... ", .: .... ';:,'".. , '.' ". . . . .' , '.,.":"" I . ,. :'. 

__ ..... dl.E? ,. Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Nationalpark Hohe 
.-'~ "'. ! .' ; : c' . •. '. . .~. r' .:...", '. 

"':, IT'-?-ue~.:9. n gebild~t,~: der 'aber 'bisher, .sei tens' der;1~l1der ~":t~'fiziell 
':k~ip~~le:i'irilgab~n iin'Zusammenhang' mit der Schaffung' de~ 
'Nat'io'n~ip~ke~' übertragen wurdenO;~"f' :',:: ~,,"::' "'::' ' .. ;: 

_,' Die Österr. Bundesforste selbst qteb€nd,e.r i" 
., .. : (' ., . .~. . ~ 

Schar'fung des "NationalparkesHohe.Ts.u~rn " ",positiv gegen-

über e Sie haben'sowehl gegenüber der Salzbl,lT'g~r L3nd~s7e"'; 

gierung als auch gegenüber der P~beitsgemeinschaft wieder­

holt entsprechende Erklärungen abgegeben und auch an Be­

spreyhungen wegen 'ffer"Sctrai'fung.;,fies Nationaldarkes teilge-

,': nöIIinien .. Unter: anderem haben sich die Bundesforste grundsätz-
.:. : .. 

lich bere:tt\;erklärt, im Rahmend~'rbe stehendein Mögli'Q.'hkei ten 

'mit ihrem~e~sonal bei'der Verw~itllng des Nationalp8I)kes mit­

zuwirkeno Die Arbeitsge~einsc'hafthat::sich : auch der WIeinung 

der Österr. Bundesforste angeschlossen, daß der Nationalpark 

in der Regel erst oberhalb des Wirtschaftswaldesy~eg~~nen soll • 
. :;. ~. '_·~"~;-~.4"",,-,,~~.~:, .• ~~,~ 

" ' Was nun die Fr'age; betrifft ~ ob wirtschaftlich 

niqht genutzte~ den Österr. Bundesforsten gehö~ige GI'und­

fl,~Chen:~m Nati?hCllparkg'ebie-t 'in-das Eigen,tumd.e~r N:~tional­
parkes übertragen oder an dies~n l,angfristigverpä64tet werden 

, f • ~ .~ 

sollen, ist zu s~gen;"daß'eiri Verkau~ oderei~e Verpachtung 
.' .".. .• . , ~. .I '.: ..." ". f -J ..• 

ZUr Zeit schon deshalb ni~ht möglich ist" weil noch' öffen 
,"., ist, von wem der Nationalparlc ver'wai t~t: und betreut werden 

sollo Bolang diese Organisationsfra~~ Jriicl:lt gelös't ist und 
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keine Nationalparkgesellschaft oder sonstige juristische Person· 

existiert,fehlen entscheidende Voraussetzungen für jede 

Regelung. Im übrigen ist es sehr zweifelhaft, ob ein solcher 
Verkauf bzw. eine langfristige Verpachtung bundeseigener 
Grundflächen überhaupt zweckmäßig wäre. Abgesehen davon, 
daß eine keineswegs vorteilhafte Zerstückelung des bisher 

geschlossenen Grundbesitzes erfolgen würde, darf auch nicht 
übersehen werden, daß mit der Verwaltung und Betreuung von 

Grundflächen auch Kosten (insbesondere Personalaufwand) ver­
bunden sind. Es erscheint fraglich, ob eine Nationalparkge­
sellschaft, falls eine solche überhaupt gebildet wird, mit 
diesen Arbeiten und Kosten belastet werden sollte. 

Wenn somit auch Bedenken gegen eine Abtretung 

oder langfristige Verpachtung der wirtschaftlich nicht ge­
nutzten Grundflächen an eine Nationalparkgesellschaft be­

stehen, sind die Österr. Bundesforste doch so wie bisher auch 

künftighin bereit, alle sich ergebenden Fragen ~it der Salz­
burger Landesregierung und der "Arbeitsgemeinschaft Österr •. 
Nationalpark Hohe Tauern:: oder einer noch zu gründenden National~ 

parkgesellschaft zu erörtern und Lösungen zu suchen, die so­
wohl den Zielsetzungen des Nationalparkes, als auch den be­
trieblichenErfordernissen der Österr. Bundesforste ent­
sprechen. Solche Regelungen könnten dann auch in schrift-

lichen Übereinkommen festgehalten werden. 

Der Bundesminister: 
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